
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Iserlohn

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 15. März 2011 durch Beschluss nach
§ 75 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII)
vom 26. Juni 1990 in Verbindung mit § 25 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes - AG-KJHG - vom 12. Dezember 1990 (GV.NW.S.664)
in der jeweils geltenden Fassung die 

NaturSpielWerkstatt Lindenhaus e.V.

als Träger der freien Jugendhilfe öffentlich anerkannt. Mit dieser Anerkennung ist gleich-
zeitig die Anerkennung nach § 4 Nr. 25 Umsatzsteuergesetz 1993 verbunden.
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